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Nachhaltigkeit: Warum Batteriereparatur regulatorisch gewollt und 
notwendig ist

EU-Green Deal und Circular Economy Action Plan setzen Reparatur in Fokus.

Batterien als kritische Rohstoffträger: Wiederverwendung, Reparatur und Second 
Life gewinnen an Bedeutung.

Zelltausch oder Modulreparatur kann CO₂-Fußabdruck drastisch reduzieren.

OEMs müssen künftig Reparatur anbieten (Right to Repair), werden Partner 
suchen, wie bspw. Medimobility.de





*Vorsicht: Nach der neuen Right-to-
Repair-Richtlinie kann auch ein Mangel 
gegeben sein, der erst nach der 
Gefahrübergabe entsteht



Untergang des Gewährleistungsrecht?

Wenn Sachmangel 
während 
Gewährleistungsfrist  
vorliegt:

Recht zur zweiten Andienung: Schützt den Verkäufer/Hersteller 
davor, dass der Käufer ohne vorherige Aufforderung eigenmächtig 
repariert

Grundsatz: Käufer kann Reparaturkosten nicht ersetzt verlangen, 
wenn keine Gelegenheit zur Nacherfüllung gegeben wurde

-> Erlöschen des Gewährleistungsrechts bei Selbstvornahme ohne 
vorherige fruchtlose Aufforderung an Verkäufer 

Ausnahmen: Selbstvornahme in besonderen Fällen zulässig (z. B. 
Verweigerung der Nacherfüllung)



Gewährleistung des Reparateurs

Werkvertragsrecht (§§ 631, 634 BGB): Reparatur = Werkleistung; keine 
Kaufgewährleistung für die Gesamtbatterie.

Gewährleistung nur für die Reparaturleistung (fachgerechter Einbau, 
Funktion der getauschten Zellen/BMS), nicht für die gesamte Batterie.

2 Jahre ab Rückgabe der reparierten Batterie



Produkthaftung I
Deliktische Haftung (§ 823 BGB)

• Reparateur haftet, wenn er 

schuldhaft (fahrlässig oder 

vorsätzlich) Schäden verursacht

• Typische Fälle:

• Verletzung von 

Prüfprozessen

• Missachtung technischer 

Normen

• Einbau inkompatibler oder 

defekter Komponenten



Produkthaftung II

Produkthaftungsgesetz 

(ProdHaftG)

• Gilt neben § 823 BGB, ist aber 

strenger:

• Haftung ohne Verschulden, 

wenn ein fehlerhaftes 

Produkt einen Schaden 

verursacht.

• Kritische Frage:

Wird der Reparateur durch die 

Reparatur zum „Hersteller“?



Wie praktisch damit umgehen?

Zwischen OEM und Reparaturbetrieb

• Klare Rollenverteilung mit OEMs (Vertrag: Verantwortlichkeiten, Haftung, Versicherung).

• Trainings und Qualifikationen für Fachpersonal.

• Erstellte Reparaturberichte zur Beweissicherung.

• Best practice: Digitaler Zwilling Reparaturprozess wie bei:

www.medimobility.de



Kontakt

Dr. Christian Piovano

piovano@produktkanzlei.com
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Startfolie // Arial + Datum unter Titel

Change
Rules
100% Expertise. 0% Nonsens.
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Startfolie Department #1

TraWeBa Online –
Batterierecht kompakt

18.02.2026

Session 2: Regulierung von 
2nd-Life-Batterien

Rechtsanwalt Jan Schißler

Associate reuschlaw
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Leistungsspektrum #1
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Spezialisierte Services, Lösungen & Beratung.
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Textfolie mit Contentbildeinbindung

Was sind 2nd-Life-Batterien unter der BattVO?

Erwägungsgrund Nr. 2 BattVO:

„Batterien sind eine wichtige Energiequelle und gehören zu den Schlüsselelementen für nachhaltige Entwicklung, grüne Mobilität,

saubere Energie und Klimaneutralität. […] Angesichts der strategischen Bedeutung von Batterien und zur Gewährleistung von

Rechtssicherheit für alle beteiligten Akteure sowie zur Vermeidung von Diskriminierung, Handelshemmnissen und Verzerrungen auf

dem Batteriemarkt ist es erforderlich, Vorschriften in Bezug auf die Nachhaltigkeit, die Leistung, die Sicherheit, die Sammlung, das

Recycling und die weitere Nutzung (im Folgenden „Second Life“) von Batterien sowie in Bezug auf Informationen zu Batterien für

Endnutzer und Wirtschaftsakteure festzulegen.“

1st-Life-use Verfahren für 2nd-Life 2nd-Life-use RecyclingBatterieerzeugung

Kreislaufwirtschaft
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Textfolie mit Contentbildeinbindung

Wie werden 2nd-Life-Batterien reguliert?

Vorbereitung zur 

Umnutzung
Umnutzung

Vorbereitung zur 

Wiederverwendung
WiederverwendungWiederaufarbeitung

Rechtsfolgen:

• Neues Inverkehrbringen (vgl. Erwägungsgrund Nr. 16 BattVO)

• Anforderungen an 2nd-Life-Batterien gelten, insbesondere:

➢ Inverkehrbringer von 2nd-Life-Batterien gilt als Erzeuger (Art. 38 Abs. 11 BattVO)

➢ Ausgenommen von bestimmten Nachhaltigkeits- und Lieferkettensorgfaltspflichten

(Art. 7 Abs. 5, Art. 8 Abs. 4, Art. 10 Abs. 4, Art. 47 Abs. 2 BattVO)

➢ Zusätzliche Konformitätsbewertung (Art. 17 Abs. 3 BattVO)

➢ Neue oder ergänzte Kennzeichnung (Art. 13 Abs. 9 BattVO)

➢ Verantwortung für den Batteriepass (Art. 77 Abs. 7 und 9 BattVO)

➢ Besondere Pflichten bzgl. Qualitätskontrolle, Sicherheit, Konformität (Art. 45 BattVO)

➢ Auswirkungen auf Abfallbewirtschaftung (vgl. Art. 56 Abs. 2, 4 und 5, Art. 73 ff. BattVO)

= 2nd-Life-Batterien
≠ 2nd-Life-Batterien

(weiterhin 1st-Life-use)

Rechtsfolgen:

• Kein neues 

Inverkehrbringen

• Keine besonderen 

Anforderungen
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Textfolie mit Contentbildeinbindung

Use case: Umnutzung einer E-Fahrzeug-Batterie

Art. 3 Abs. 1 Nr. 31 BattVO:

„Umnutzung = jedes Verfahren, das bewirkt, dass eine Batterie, die keine Altbatterie ist, ganz oder teilweise zu einem anderen

Zweck oder für eine andere Anwendung genutzt werden kann als dem bzw. der, für den bzw. die die Batterie ursprünglich ausgelegt

war.“

Ist eine tatsächliche Nutzung 

erforderlich (Lagerware)?

Gelten die 2nd-Life-Anforderungen 

für die gesamte Batterie?
Ist die E-Fahrzeug-Batterie eine 

Altbatterie?
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Abbinderfolie mit Foto im Hintergrund

Get in 
touch 
with us!

Berlin

Joachimsthaler Straße 20

10719 Berlin

T + 49 30 / 2332 895 0

F + 49 30 / 2332 895 11

E info@reuschlaw.de

Saarbrücken

Stengelstraße 1

66117 Saarbrücken

T + 49 681 / 859 160 0
F + 49 681 / 859 160 11
E info@reuschlaw.de
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